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Historisches Rekordtief 
Am 2. Juni 2015 hat das Bun-
desamt für Wohnungswesen den 
Referenzzinssatz erneut um 
0.25 % von 2.0 % auf 1.75 % ge-
senkt. Dieser Referenzzinssatz 
resultiert aus den Durchschnitts-
zinssätzen der Banken von 
sämtlichen Hypotheken der gan-
zen Schweiz. 
 
Der Hypothekarmarkt setzt sich 
aus verschiedenen Hypothekar-
produkten und Laufzeiten zu-
sammen, aus diesem Grund rea-
giert der Durchschnittszinssatz 
sehr träge.  
 
Risiko für den Vermieter 
Vermieter, die ein Grossteil ihrer 
Hypotheken vor 2008 langfristig 
noch zu einem hohen Niveau 
anlegten, profitieren nicht von 
den tiefen Zinsen und müssen 
den tiefen Referenzzinssatz aus 
mietrechtlichen Gründen den-
noch weitergeben. Hier empfiehlt 
es sich, rasch möglichst auf eine 
neue Hypothek, wenn möglich  
mit tieferen Zinsen zu wechseln. 
 
Jenen Vermietern, die auf vari-
able Verzinsung setzen oder ak-
tuell von tiefen Zinsen profitie-
ren, empfiehlt es sich, mit jetzi-

gen Zinsgewinnen Rücklagen für 
zukünftige Zinssteigerungen zu 
bilden. Denn aufgrund der be-

schriebenen Trägheit des Refe-
renzzinssatzes lassen sich Erhö-
hungen erst ein bis zwei Jahre 
später auf den Mietzins überwäl-
zen. Die Mieter werden nach 
dem Ende der Tiefzinsphase, 
aufgrund des Verzögerungsef-
fektes von einem tiefen Refe-
renzzinssatz profitieren. 
 
Engagierte Mieter profitieren 
und sparen 
Die Mieter werden laufend durch 
die Medien auf die Ansprüche 
der Senkungen sensibilisiert. Zu-
sätzlich bietet der Mieterverband 
im Internet die Möglichkeit, den 
Senkungsanspruch vorgängig 
selber zu berechnen. Hierbei 
sind jedoch die individuellen Re-
serveberechnungen aus den 
Mietverträgen nicht berücksich-
tig, welche mit den Senkungen 
gegengerechnet werden können 
und somit der Senkung des Re-
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ferenzzinssatzes wieder entge-
gen steuern können.  
 
Unsere Empfehlung 
Überprüfen Sie in der aktuellen 
Tiefzinsphase den bautechni-
schen Zustand Ihrer Immobilie. 
Eine Renovation trägt zur Wert-
erhaltung sowie zur Wertver-
mehrung bei. Letzteres kann an-
teilsmässig (je nach Fall bis zu 
70 %) auf die Mietzinse über-
wälzt werden. Dies hat zur Fol-
ge, dass die Mietzinse länger-
fristig, trotz tiefem Referenzzins-
satz, erhöht werden können und 
damit Ihre Immobilie auf dem 
Wohnungsmarkt attraktiver wird. 
Ebenfalls wird so Ihr Vermögen 
gemessen an alternativen Anla-
gen, stabil angelegt. 
 

Formularpflicht für Anfangs-
mieten  
Ein weiterer Nachteil für die Ver-
mieter, nebst dem tiefen Refe-
renzzinssatz, ist die neue For-
mularplicht für Anfangsmieten. 
Diese Pflicht wird bereits in den 
Kantonen Zug, Zürich, Nidwal-
den und Teilen der Westschweiz 
angewendet.  
Der Bundesrat fordert nun für 
die gesamte Schweiz die Ein-
führung der Formularpflicht, wel-
che dem Mieter die Möglichkeit 
bietet, die Anfangsmiete für 
Wohnungen oder gemischte Ob-
jekte (ausgenommen reine Ge-
schäftsraummiete) anzufechten. 
Sobald der Mieter annimmt, 
dass der Vermieter die Miete 
gegenüber dem Vormieter er-
höht hat (ausgeschlossen sind 
wertvermehrende Investitionen, 
sofern diese bereits vor Ver-
tragsabschluss dem neuen Mie-
ter bekannt gegeben wurden) 

kann er den Mietzins anfechten. 
 
Dadurch werden dem Vermieter 
Rechte zur Gestaltung des Miet-
zinses entzogen und die Mieter 
erhalten einen Freipass, um die 
Miete sogar bis zu 30 Tagen 
nach Schlüsselübergabe anzu-
fechten. Somit muss der Ver-
mieter bei jedem Vertragsab-
schluss mindestens 30 Tage zu-
warten, um sicher zu sein, dass 
seine Mieten akzeptiert wurden.  
 
Die Anfechtung kann jedoch nur 
in Agglomerationen beantragt 
werden, wo die Leerstandsquote 
unter 1.5 % liegt. 
 
Folgen der Formularpflicht 
Würden alle Mieter ihre neuen 
Anfangsmieten anfechten und 
die Gerichte den Mietern Recht 
gewähren, könnten die Mieten 
anhand der jeweiligen Orts- und 
Quartiersüblichkeiten gesenkt 
werden, wodurch sich auch die 
Renditen der Hausbesitzer mit 
der Zeit rückläufig gestalten 
würden. Dies hätte negative 
Auswirkungen auf das heute 
funktionierenden Mieterland 
Schweiz zur Folge , da die Miet-
verhältnisse gegenüber dem 
Vermieter bereits mit Misstrauen 
starten und die Mieter sich eher 
zum Kauf einer Wohnung ent-
schliessen könnten. 
 
Wir sind der Meinung, dass die 
Marktmietzinse bereits heute im 
Internet genügend transparent  
abgebildet werden und die Im-
mobilienbesitzer deshalb mit 
dieser Formularpflicht nicht noch 
zusätzlich eingeschränkt werden 
sollten. 
 
Gerne beraten Sie unsere ver-
sierten Fachleute im Immobilien-
bereich in allen Belangen. Ob 
bei einer neuen Strategie für Ihr 
Portfolio, einer Renovation, Fra-
gen zu Fördergeldern sowie er-
neuerbaren Energien wie auch 
bei steuerlichen Anliegen oder 
beim Verkauf Ihrer Liegenschaft.  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

 
Referenz- 
zinssatz 

 

gültig ab 

zugrunde- 
liegender 

Durchschnitts-
zinssatz  

1,75 % 02.06.2015 1,86 % 

2 % 03.03.2015 1,89 % 

2 % 02.12.2014 1,92 % 

2 % 02.09.2014 1,95 % 

2 % 03.06.2014 1,98 % 

2 % 04.03.2014 2,02 % 

2 % 03.12.2013 2,06 % 

2 % 03.09.2013 2,09 % 

2,25 % 04.06.2013 2,14 % 

2,25 % 02.03.2013 2,19 % 

2,25 % 04.12.2012 2,25 % 

2,25 % 04.09.2012 2,30 % 

2,25 % 02.06.2012 2,35 % 

2,5 % 02.03.2012 2,39 % 

2,5 % 02.12.2011 2,45 % 

2,75 % 02.09.2011 2,51 % 


